
 

Landgericht Berlin II
Az.:  6 O 154/24

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

gegen

- Beklagter -

Rechtsanwälte Keen Law Rechtsanwalts GmbH, Märkisches Ufer 38 - 40, 10179 Berlin, 

hat das Landgericht Berlin II - Zivilkammer 6 - durch die Richterin Schäuffele als Einzelrichterin 

aufgrund  mündlichen Verhandlung vom 03.02.2025 für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2.  hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar. 

4. Der Streitwert wird auf 20.311,11 € festgesetzt.

Beglaubigte Abschrift
 

Posteingangsdatum: 03.04.2025
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Tatbestand

Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche wegen vermeintlicher anwaltlicher Bera-

tungspflichtverletzung aus übergegangenem Recht.

 

 Es handelte sich um den Motortyp 

EA288. Es hatte keinen offiziellen Rückruf für dieses Fahrzeug gegeben.

Eine Risikoaufklärung fand nicht statt. Der Beklagte erhob im Namen des Versicherungsnehmers 

sodann unter dem 19. Oktober 2020 Klage gegen die Volkswagen AG zum Landgericht Siegen. 

Nach mündlicher Verhandlung vom 6. Juli 2022 wie das Landgericht Siegen die Klage ab (Akten-

zeichen 1 O 407/20). 

 Die Berufung wurde durch das 

OLG Hamm zurückgewiesen (Aktenzeichen I-10 U 131/22).

 Es habe 

ein hohes Prozessrisiko gegeben, über welches aufgeklärt hätte werden  

 

 Der Schaden belaufe sich auf 20.311,11 €.

 beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an  20.311,11 € nebst Zinsen in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 21.02.2024 zu zahlen. 

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
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Der Beklagte meint,  sei nicht aktivlegitimiert; die vermeintliche Abtretung (Anlage K 5) 

sei allenfalls ein Antrag des Versicherers, nicht aber ein Abtretungsvertrag. Ihm sei keine Aufklä-

rungspflichtverletzung vorzuwerfen, da angesichts  offenen Rechtslage hinsichtlich  von 

ihm erhobenen Klagen keine hohen Prozessrisiken  Zahlreiche Gerichte hätten 

in vergleichbaren Fällen Ansprüche aus § 826 BGB bejaht. Gleichsam sei nach damaliger 

Rechtslage auch ein Vorgehen aus § 823 Abs. 2 BGB erfolgsversprechend gewesen.

Die Parteien haben jeweils die Rüge  ordnungsgemäßen Bevollmächtigung erhoben. Für das 

weitere Vorbringen  Parteien wird Bezug genommen auf ihre Schriftsätze nebst Anlagen so-

wie das Protokoll  mündlichen Verhandlung vom 03.02.2025 verwiesen. Das Gericht hat in  

mündlichen Verhandlung Hinweise erteilt, auf die Bezug genommen wird.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist unbegründet.

I.

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist eine wirksame Bevollmächtigung gegeben. Vorausset-

zung einer wirksamen Prozesshandlung durch einen Anwalt ist, dass dieser wirksam bestellt 

wurde (§§ 78, 80 ZPO), was spätestens auf Rüge hin (§ 88 ZPO) zu klären ist. Die wirksamen 

Prozessvollmachten wurden nach Rüge jeweils im Original eingereicht.

II.

Die Klage ist unbegründet.

 hat gegen den Beklagten keinen Schadensersatzanspruch aus übergegangenem 

und abgetretenem Recht aus §§ 280 Abs.1, 675 BGB iVm §§ 86 VVG, 398 BGB wegen einer 

Pflichtverletzung des Beklagten aus dem mit dem Versicherungsnehmer geschlossenen An-

waltsvertrag. Zwar ist  aktivlegitimiert (dazu unter 1.), ihr steht indes  geltend ge-

macht Anspruch nicht zu (dazu unter 2.).

1. 

 ist aktivlegitimiert.  
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 Der Zugang  Annahmeerklärung ist 

nach  Verkehrssitte (§ 151 S. 1 BGB) entbehrlich. Eine Entbehrlichkeit des Zugangserforder-

nisses nach  Verkehrssitte besteht in  Regel bei für den Antragsempfänger lediglich vorteil-

haften Rechtsgeschäften, wie  Annahme eines Angebotes zur Abtretung einer Forderung 

(BGH NJW 2000, 276 (277)).

2. 

Der Klägerin steht gegen den Beklagten kein Anspruch aus §§ 280 Abs. 1, 675 BGB zu.

a. 

 (dazu unter aa.), welche jedoch nicht kausal für einen Schaden war (dazu unter 

bb.).

aa.

 Umfang und Inhalt  vertraglichen Pflichten eines Rechts-

anwalts richten sich nach dem jeweiligen Mandat und den Umständen des Einzelfalls. In den 

Grenzen des ihm erteilten Auftrags ist  Rechtsanwalt grundsätzlich zur allgemeinen, umfas-

senden und möglichst erschöpfenden Belehrung des Auftraggebers verpflichtet. Unkundige muss 

er über die Folgen ihrer Erklärungen belehren und vor Irrtümern bewahren. Er hat dem Mandanten 

diejenigen Schritte anzuraten, die zu dem erstrebten Ziele führen, und den Eintritt von Nachteilen 

oder Schäden zu verhindern, die voraussehbar und vermeidbar sind. Ferner hat er dem Auftrag-

geber den sichersten und gefahrlosesten Weg vorzuschlagen und ihn über mögliche Risiken auf-

zuklären, damit  Mandant zu einer sachgerechten Entscheidung in  Lage ist. Zweifel und 

Bedenken, zu denen die Sachlage Anlass gibt, muss  Anwalt darlegen und mit seinem Auf-

traggeber erörtern (BGH, Urteil vom 1. 3. 2007 - IX ZR 261/03 (OLG Hamm)). 
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Mandanten vor Klageerhebung nicht über ein etwaiges Risiko aufgeklärt hat. Auf die konkreten Er-

folgsaussichten wäre hinzuweisen gewesen.

bb.

Diese Pflichtverletzung müsste jedoch kausal für einen etwaigen Schaden sein.

 

 Solche geringe Erfolgsaussichten waren aber gerade nicht gegeben. Die Klä-

gerin behauptet dabei gerade nicht, , 

 

Die Annahme  Aussichtslosigkeit unterliegt hohen Anforderungen. Die Rechtsverfolgung muss 

aus  maßgeblichen ex ante Sicht aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen objektiv aus-

sichtslos gewesen sein.

Eine rechtliche Aussichtslosigkeit kommt etwa in Betracht, wenn eine streitentscheidende 

Rechtsfrage bereits höchstrichterlich abschließend geklärt ist, etwa weil eine einschlägige Ent-

scheidung ergangen ist. Auch dann können aber im Schrifttum geäußerte Bedenken, mit denen 

sich die Rechtsprechung noch nicht auseinandergesetzt hat, Veranlassung zu  Annahme ge-

ben, die Rechtsprechung werde noch einmal überdacht. Ist noch keine höchstrichterliche Ent-

scheidung ergangen, muss sich  dem Rechtsanwalt vorliegende Sachverhalt derart unter 

Rechtsvorschriften subsumieren lassen, dass das Ergebnis einer Auslegung unter keinem recht-

lichen Gesichtspunkt zweifelhaft sein kann. Aus objektiven Gründen aussichtslos kann ein 

Rechtsstreit dann sein, wenn  Mandant ohne jeden Zweifel die ihm obliegende Darlegungs- 

und Beweislast offenkundig nicht erfüllen kann (BGH Urteil vom 16.5.2024 – IX ZR 38/23).

Im Zeitpunkt  Klageerhebung bestand aber keine Aussichtslosigkeit  Klageerhebung. Im 

Zeitpunkt  Klageerhebung war die damals streitgegenständliche Frage, ob auch für die in  

Motorenreihe EA288 verbauten Thermofenster Schadensersatzansprüche aus § 823 Abs. 1 

BGB, § 826 oder § 823 Abs. 2 BGB iVm §§ 6 I, 27 Abs. 1 EG-FGV begründet sind, noch nicht ab-

schließend höchstrichterlich geklärt. Vielmehr bestand über die Rechtsfrage unter den Instanzge-

richten eine uneinheitliche Rechtsauffassung. So bejahten etliche Instanzgerichte einen etwaigen 

Schadensersatzanspruch (nur beispielhaft Landgericht Duisburg, Urteil vom 30. August 2018, 

Az.: 1 O 231/18, BeckRS 2018, 50012; Landgericht Dortmund, Urteil vom 17. Juli 2020, Az.: 11 O 
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190/18, BeckRS 2020, 37645; Landgericht Darmstadt, Urteil vom 31. August 2020, Az.: 13 O 

88/20, BeckRS 2020, 25363; Landgericht Stuttgart, Urteil vom 31. März 2020, Az.: 3 O 13321/19, 

juris; Landgericht München I, Urteil vom 25. August 2020, Az.: 3 O 4218/20, BeckRS 2020, 28259; 

Landgericht Oldenburg, Urteil vom 6. Oktober 2020, Az.: 1 O 939/20, BeckRS 2020, 28601). Die 

Erfolgsaussichten sind vor diesem Hintergrund als offen zu bezeichnen.

Aus dem selben Grund kann sich  auch nicht auf die Vermutung beratungsgerechten 

Verhalten berufen. Auf diese Vermutung kann sich nur gestützt werden, wenn im Hinblick auf die 

Interessenlage oder andere objektive Umstände eine bestimmte Entschließung des zutreffend be-

ratenen Mandanten mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen wäre. Voraussetzung ist da-

nach, dass im Falle sachgerechter Aufklärung durch den Anwalt aus  Sicht eines vernünftig ur-

teilenden Mandanten eindeutig eine bestimmte tatsächliche Reaktion nahe gelegen hätte (BGH v. 

16.7.2015 – IX ZR 197/14, DStRE 2016, 250 Rn. 25 mwN). Bei bestehendem Deckungsanspruch 

einer Rechtsschutzversicherung greift  Anscheinsbeweis nur ein, wenn die (weitere) Rechts-

verfolgung des Mandanten objektiv aussichtslos war; ist das Kostenrisiko durch eine (versiche-

rungs-)rechtlich einwandfrei herbeigeführte und daher bestandsfeste Deckungszusage weitest-

gehend ausgeschlossen, können schon ganz geringe Erfolgsaussichten den Mandanten dazu 

veranlassen den Rechtsstreit zu führen oder fortzusetzen (BGH Urt. v. 16.5.2024 – IX ZR 38/23, 

BeckRS 2024, 24271, beck-online). Hier waren die Erfolgsaussichten aber wie gezeigt offen und 

gerade nicht aussichtslos.

b.

 

c.

 

 Auch zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung.

    Beru-
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Gleichfalls kann  dahinstehen, ob dem Versicherungsnehmer „sehr gute Erfolgsaussichten“ 

zugesagt worden sind. Denn auch insofern fehlt es an    Kausalität für den gel-

tend gemachten Schaden. Es ist nicht vorgetragen, dass nur bei “sehr guten Erfolgsaussichten“ 

Berufung eingelegt worden wäre. 

III.

 Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 709 S. 1, S. 2 ZPO.

IV.

Ein Grund zur Wiedereröffnung  mündlichen Verhandlung nach § 156 ZPO bestand nicht. Im 

nachgelassenen Schriftsatz wurden keine Tatsachen vorgetragen, die eine Wiedereröffnung  

mündlichen Verhandlung geboten hätten. 

 Neuer entscheidungserheblicher Tatsa-

chenvortrag war nicht enthalten. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung, mit   Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn  Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Berlin II
Tegeler Weg 17-21
10589 Berlin

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten  Rechtskraft  Entscheidung in  Hauptsache oder  anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist  Streitwert später als einen Monat vor Ablauf  sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall  formlosen Mitteilung gilt  Beschluss 
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mit dem vierten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll  Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor  Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich  von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei 
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über-
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei  Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische 
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur  verantwortenden Person versehen sein oder 
- von  verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur  verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen  sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4  Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich  weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in  jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

 

Schäuffele
Richterin
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Landgericht Berlin II
6 O 154/24

Verkündet am 31.03.2025

Mücke, JBesch

Berlin, 03.04.2025

Mücke, JBesch
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